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Einverständniserklärungen für eine feministische 
Forschungspraxis

Überlegungen zur prozesshaften Gestaltung und gesellschaftlichen 
Einbettung von Einwilligung

MARIAM MALIK. TERESA WINTERSTELLER. VERONIKA WÖHRER

Einleitung1

Sozialwissenschaftliche Forschungsprozesse sind zunehmend von ethischen und 
formalen Regulierungsprozessen geprägt, ein Umstand, der im europäischen Raum 
durch die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) forciert 
wurde. Da immer mehr forschungsfördernde Institutionen und wissenschaftliche 
Zeitschriften auch für sozialwissenschaftliche Forschung nach Bewilligungen durch 
Ethikkommissionen fragen, wird es für Forschende dieser Disziplinen – so auch 
der feministischen empirischen Forschung – immer notwendiger, sich mit formali-
sierten Prozessen von informierten Einverständnis- oder Einwilligungserklärungen2 

(Informed Consent) auseinanderzusetzen.
Informierte Einwilligungen haben ihren Ausgangspunkt in der medizinischen For-
schung. Dies war das erste Feld, in dem standardisierte Prozesse im Rahmen von 
Ethikkommissionen etabliert wurden (Rothman 2014). Kritik an der einheitlichen 
Umsetzung wurde u.a. sowohl auf Basis sozialwissenschaftlicher Methodendiskus-
sionen (Marzano 2012; Miller/Boulton 2007) als auch auf der Grundlage feminis-
tischer Ethikkonzepte (Osuji 2018; Tronto 2008) formuliert. Einverständniserklä-
rungen müssen, so die Kritik, neu konzipiert werden, um (forschungs-)ethischen 
Prinzipien gerecht zu werden. Obwohl mittlerweile zahlreiche Texte und Bücher 
zu feministischen Methoden, feministischer Forschungspraxis und feministischer 
Ethik vorliegen (u.a. Hesse-Biber 2007; Jaggar 2015), gibt es nur sehr wenige ex-
plizit feministische Arbeiten zu informierter Einwilligung (McCormick 2012; Bhat-
tacharya 2007). Noch seltener sind Studien, die über eine Berücksichtigung von Ge-
nderaspekten hinausgehend auch eine intersektionale und postkoloniale Perspektive 
miteinbeziehen. Auf Basis dieser Ausgangssituation möchten wir der Frage nach-
gehen, wie ein feministisches postkoloniales Verständnis von informierten Einwil-
ligungsprozessen aussehen kann, und welche konkreten Schlussfolgerungen für die 
Forschungspraxis daraus resultieren. 
Wir skizzieren im Folgenden den historischen Kontext und die konstitutiven Di-
mensionen informierter Einwilligungen. Auf Basis aktueller feministischer und 
sozialwissenschaftlicher Debatten über Herausforderungen von Einverständniser-
klärungen in der Forschungspraxis gehen wir zuerst auf die Konstitution von Ein-
verständniserklärungen als Prozess und anschließend auf die Bedeutung sozialer 
Zusammenhänge im Sinne einer Ethics of Care bei Einwilligungsprozessen ein. Um 
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die Auswirkungen gesellschaftlicher Ungleichheiten zu erfassen, greifen wir auf 
eine Ethics of Representation zurück, die Bedingungen für Repräsentation in kolo-
nialen Machtverhältnissen formuliert. Postkoloniale Kritik ist unserem Verständnis 
nach auch für Forschungen in Europa und innerhalb nur eines Staates wesentlich, 
da der Kolonialismus massive Auswirkungen auf die europäische Moderne und die 
darin entstandenen Wissenschaften hatte (Hall 1992). Abschließend formulieren wir 
konkrete Vorschläge, wie Einverständniserklärungen im Sinne einer feministischen 
postkolonialen Forschungsethik und -praxis konzipiert werden können.

Historischer Kontext

Einverständniserklärungen haben ihren Ursprung in der Kritik an Studien, die aus 
heutiger Sicht als Menschenrechtsverletzungen gelten, da Forschungen ohne Wis-
sen und/oder Zustimmung von Beforschten durchgeführt wurden. Historisch ge-
sehen ist informiertes Einverständnis eine Antwort auf Ausbeutungsverhältnisse, 
denn medizinische Forschung ist von einer langen Geschichte der Ausbeutung 
marginalisierter Personen geprägt (King 1998, 95). Dehumanisierungsprozesse im 
Kolonialismus, in der Sklaverei und im Zuge der Herausbildung weißer Vorherr-
schaft ebneten u.a. den Weg für medizinische Experimente, die Machtverhältnisse 
zwischen weißen  Forscher_innen bzw. medizinischem Personal und Schwarzen 
Forschungsteilnehmenden bzw. Patient_innen ausnutzten (Washington 2007). 
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu normativen Weiterentwicklungen und 
kritischen öffentlichen Debatten ethischer Grundlagen der medizinischen Forschung, 
die dazu führten, bestimmte Forschungspraktiken als Misshandlungen und Folter 
anzuerkennen und ihnen durch rechtliche und ethische Vorgaben entgegenzuwirken. 
Auch wenn erste Formulierungen von Einverständnis weiter zurückgehen (Hostiuc/
Buda 2018; Sutrop/Lõuk 2020), ist der  Nürnberger Kodex  der erste prominente 
Ethikkodex, der – als Antwort auf die Verbrechen im Nationalsozialismus im Namen 
der medizinischen Forschung – informiertes Einverständnis als Voraussetzung 
medizinischer Behandlungen formuliert. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die 
Entwicklung ethischer Forschungsprinzipien war die Kritik an der Tuskegee-Studie 
in den USA der 1970er Jahre, in der Schwarzen Männern seit den 1930er Jahren 
im Namen der Forschung die Syphilisbehandlung vorenthalten wurde (Oberle et al. 
2019; Hostiuc/Buda 2018; Brall/Maeckelberghe/Porz 2017). 
Heute sind Einverständniserklärungen auch in den Sozialwissenschaften üblicher 
Bestandteil ethischer Forschungspraxis. Dies zeigt sich beispielsweise in den Ethik-
kodizes internationaler wissenschaftlicher Organisationen wie der American So-
ciological Association oder der American Anthropological Association.3 Auch die 
nationale (Hostiuc/Buda 2018) und transnationale Rechtsprechung (siehe die bereits 
erwähnte DSGVO) ist mit der Standardisierung von Datenschutz und damit ein-
hergehend Dateneinwilligungserklärungen befasst. Diese Entwicklungen machen 
es notwendig, zu beobachten, wie die „ethical bureaucracy“ (Aaltonen 2017, 329) 
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ethische Ansätze in Forschung einschreibt, und andererseits, wie diese kontestiert 
und erweitert werden können.

Was ist eine informierte Einwilligungserklärung?

Informierte Einwilligung in der Wissenschaft wird definiert als die autonome Zu-
stimmung einer Person zur Involvierung in ein Forschungsprojekt durch Dritte 
(Faden/Beauchamp/King 1986, 278). Ihre Gültigkeit wird anhand von fünf Dimen-
sionen (Sutrop/Lõuk 2020, 219) festgestellt. Erstens anhand der gesetzlichen und 
kollektiven Grundlage, wer dazu berechtigt ist, eine Autorisierung vorzunehmen. So 
dürfen z.B. Minderjährige oder Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen in 
vielen Ländern keine informierte Einwilligung im Sinne einer autonomen Autori-
sierung für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt geben. Zweitens müssen die 
Ziele, Inhalte, Absichten und die Finanzierung des Forschungsprojekts offengelegt 
werden. Sie werden als Grundlage für autonome Entscheidungen gesehen. Dies ist 
eine Reaktion auf historische Beispiele (medizinischer) Forschung, in denen diese 
Informationen oftmals verschwiegen wurden. Drittens müssen die Teilnehmenden 
verstehen, in welche Studie sie einwilligen und welche Konsequenzen eine solche 
Einwilligung hat. Dies dient dem Schutz des Individuums und ist eng verknüpft mit 
der vierten Voraussetzung, der Freiwilligkeit der Entscheidung. Die Forschungsteil-
nehmenden dürfen nicht durch andere zur Teilnahme überredet oder durch indirekte 
Beeinflussung (z.B. den Zugang zu Ressourcen infolge der Teilnahme) dazu moti-
viert werden. Dem folgt als fünftes und letztes Erfordernis die Autorisierung für die 
Datenverarbeitung, beispielsweise durch eine Unterschrift (siehe auch Beauchamp 
2010, 62f.). Vorrangiges Ziel informierter Einwilligungserklärungen ist die Aner-
kennung individueller Autonomie (Iphofen 2020, 205) und der Schutz bestimmter 
Werte, z.B. anderen keinen Schaden zuzufügen, der Erhalt der Menschenwürde, 
aber auch Ehrlichkeit und Vertrauen durch die Offenlegung der Forschungsinhalte 
(Sutrop/Lõuk 2020, 214). 

Herausforderungen von Einverständniserklärungsprozessen in der 
Sozialforschung aus einer feministischen Perspektive

Die Etablierung von Einwilligungsprozessen in den Sozialwissenschaften hat in den 
letzten Jahren vor allem von Seiten der qualitativen Sozialforschung einige Kritik er-
fahren (Marzano 2012; von Unger/Dilger/Schönhuth 2016; Bell 2014a; Bhattacha-
rya 2007). Aus einer feministischen Perspektive haben u.a. Tina Miller und Linda 
Bell (2002) oder auch Melinda McCormick (2012) argumentiert, dass informierte 
Einwilligung mitunter schwierig umzusetzen ist und ethische Fragen eher aufwirft 
als lösen kann. Die Frage „Consenting to What?“ von Miller und Bell (2002, 53) 
greift die Problematik auf, dass qualitative Forschungsprozesse nicht planbar sind 
und die Idee der Transparenz wissenschaftlicher Forschung gegenüber den Studien
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teilnehmenden in diesem Kontext nur schwer umzusetzen ist, wenn informierte 
Einwilligung bedeutet, vor der Datenerhebung die Zustimmung einzuholen. Durch 
den induktiven Forschungsansatz werden manche Inhalte und Risiken erst während 
des Forschungsprozesses definierbar (von Unger/Dilger/Schönhuth 2016; Marzano 
2012). Ziele, Studieninhalte, Risiken und Nutzen vorab für die Teilnehmenden zu 
beschreiben, ist daher oft schwierig. Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich auf kolla-
borative Aushandlungsprozesse in qualitativer oder partizipativer Forschung, bei-
spielsweise wie mit Forschungsteilnehmenden besprochen wird, ob sie in Publika-
tionen genannt werden möchten (Marzano 2012), oder wie Inhalte diskutiert und 
Validierungsprozesse umgesetzt werden (Bhattacharya 2007; Renold et al. 2008).
Qualitative Forschung geht von einem relationalen Verhältnis von Forschenden und 
Forschungsteilnehmenden aus, unterstützt also das Verständnis eines „cyclical and 
iterative process of collaboration and dialogic interaction“ (Anthony-Okeke 2020, 
102). Informierte Einwilligung sieht keine prozessualen Aushandlungen vor, ins-
besondere dann nicht, wenn Aspekte wie Anonymisierung, Forschungsgegenstand 
etc. in den Einwilligungserklärungen festgehalten und von Ethikkommissionen 
vorab bereits einer Überprüfung unterzogen werden müssen. Die Formalisierung 
von Einverständniserklärungen, so ein weiteres Argument, behindere die auf Bezie-
hungen und Vertrauen beruhende qualitative Forschung (Miller/Bell 2002; Marzano 
2012) insbesondere dann, wenn mit Personen geforscht wird, die mit schriftlichen 
Rechtsdokumenten negative Assoziationen verbinden oder andere Vorgehensweisen 
favorisieren, um Einwilligung auszudrücken (Sikes 2004, 530). Die strikten recht
lichen Vorgaben und Regeln von Ethikkommissionen sind hier, so der Vorwurf, nicht 
flexibel genug, um auf die jeweiligen Forschungsmethoden und Forschungsfelder 
einzugehen. McCormick (2012) illustriert anhand verschiedener Studien, dass die 
bürokratische Umsetzung von informierter Einwilligung zu ethischen Dilemmata 
führt, z.B. wenn Jugendliche in vulnerablen Situationen das Einverständnis ihrer 
Erziehungsberechtigten brauchen, oder wenn in Institutionen Vorgesetzte Druck auf 
Teilnehmende ausüben. Informierte Einwilligung als formalisierter Akt verliert in 
diesen Kontexten an Bedeutung und muss durch ethisches Handeln erst wiederher-
gestellt werden. Dass informierte Einwilligung als synonym zu ethischer Forschung 
und ethische Forschung vor allem anhand von informierter Einwilligung verhandelt 
wird, wie Bell (2014a, 513) es ausdrückt, ist aus dieser Perspektive zu problematisie-
ren. Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass insbesondere der Aspekt der Freiwillig-
keit (der im Abschnitt zum Einbezug von Kollektiven in Einverständniserklärungen 
nochmals aufgegriffen wird) sowie die Frage, wem die Kompetenz zugesprochen 
wird, eine informierte Einwilligung zu geben, auch quantitative Studien betreffen, 
auch wenn die genannten Beispiele sich hauptsächlich auf qualitative Forschung 
beziehen.
In den folgenden Abschnitten gehen wir auf zwei Schwerpunkte ein, die wir in Be-
zug auf die Adaption informierter Einwilligung an einen sozialwissenschaftlichen 
Forschungsprozess aus einer feministischen Perspektive setzen möchten: erstens die 
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Konzeption von Einverständnis als Prozess und zweitens das Einbeziehen sozialer 
und gesellschaftlicher Zusammenhänge in der Umsetzung von Einwilligungserklä-
rungen. Wir vertreten die Position, dass informierte Einwilligung ein wichtiges In-
strument ist, um die Rechte von Forschungsteilnehmenden zu schützen. Für einen 
reflexiven feministischen Forschungsprozess muss unserer Meinung nach jedoch 
Einwilligung auf Basis feministischer ethischer Überlegungen entworfen werden, 
und das bedeutet, über die formal-rechtlichen Bedingungen hinauszugehen.
 
Vom Akt zum Prozess

In aktuellen Forschungsdebatten, und insbesondere in den Sozialwissenschaften 
(Ferreira/Serpa 2018), wird Einwilligung vermehrt als Prozess konzipiert. Dies re-
sultiert vor allem daraus, dass qualitative Forschungsprojekte nur begrenzt planbar 
sind und kollaborative Prozesse zwischen den Forschenden zu Aushandlungen füh-
ren. Im Verlauf eines Forschungsprojektes entstehen wiederholt ethisch relevante 
Momente, die Einfluss auf die Einwilligung der Forschungsteilnehmenden haben 
(Guillemin/Gillam 2004; Iphofen 2011, 67). So beschreibt Kakali Bhattacharya 
(2007) etwa ihre Studie, in der – anders als geplant und von der Ethikkommission ge-
nehmigt – die vertrauensvolle Beziehung zwischen Forscherin und Teilnehmerin die 
Methode zur Validierung von Interpretationen durch die Teilnehmerin veränderte. 
Diese Aushandlungsprozesse führten dazu, dass ein Teil der vorab autorisierten 
schriftlichen Einverständniserklärung nicht mehr der Forschungspraxis entsprach. 
Um die Implikationen von ethisch relevanten Momenten und deren Einfluss auf Ein-
verständnisse zu verstehen, stellt Reflexivität im Forschungsverlauf eine wesent-
liche Ressource dar (Guillemin/Gillam 2004).
Ein weiteres Beispiel für einen möglichen Umgang mit Einverständnis, das Verände-
rungen unterliegt, ist die ethnographische Forschung von Marlies Kustatscher (2014). 
Sie forschte in einer schottischen Schule mit Kindern und ermöglichte prozessorien-
tierte Zustimmung anhand einer Magnettafel, die im Klassenraum für alle sichtbar 
war. Sie diente dazu, die Kinder immer wieder neu entscheiden zu lassen, wann die 
Forscherin sie beobachten und Notizen machen durfte. Durch Positionierung und 
Verschieben des eigenen Magneten konnten die Kinder Zustimmung oder Ablehnung 
ausdrücken. Zustimmung und Ablehnung wurden durch die visuelle Repräsentation 
im Klassenraum auch transparent und diskutierbar. So konnte Einwilligung nicht nur 
als einmaliger Akt, sondern als immer wieder neu zu entscheidende und an die ak-
tuellen Gegebenheiten angepasste Aushandlung verstanden und umgesetzt werden. 

Einverständniserklärungen als relationale Prozesse in sozialen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen

Der zweite Schwerpunkt, auf den wir eingehen möchten, ist die Berücksichtigung 
sozialer und gesellschaftlicher Zusammenhänge in Einverständniserklärungsprozes-
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sen. Im Folgenden unterscheiden wir für die analytische Bearbeitung in Individuum, 
Gruppen oder Communitys und Gesellschaft, obwohl wir diese Größen als ineinan-
der verwoben begreifen. Informierte Einwilligung ist ein Prozess, der nicht nur ein 
autonom agierendes Individuum betrifft. Vielmehr steht er in Verbindung zu Fami-
lien, Gruppen und Communitys und ist davon gekennzeichnet, dass auch größere 
gesellschaftliche Zusammenhänge – beispielsweise strukturelle Ungleichheit und 
globale ökonomische Verhältnisse – eine Rolle spielen.
Kritik am Autonomieverständnis in Einverständniserklärungen: Einwilligungser-
klärungen folgen einem Konzept, das maßgeblich auf der Garantie von Rechten ba-
siert. Einerseits wird durch Einwilligungserklärungen das Recht auf Entscheidung 
von Individuen respektiert (beispielsweise sich für oder gegen eine Beteiligung an 
einem Forschungsprojekt zu entscheiden). Andererseits werden Individuen in die-
sem Kontext gewisse Rechte zugesichert und gewährt (z.B. das Recht auf Beendi-
gung der Teilnahme) (Beauchamp 2010, 37). Die Fokussierung auf die Zusicherung 
von Rechten im Sinne von „rights are ‚trumps‘“ (Tronto 2008, 185), also die Stärke 
des Individuums in einer Gesellschaft an seinen Rechten zu messen, basiert auf der 
liberalen Idee, individuellen Rechten eine Vormachtstellung gegenüber kollektiven 
oder gemeinschaftlichen Wertesystemen einzuräumen (Lomelino 2015; Mackenzie/
Stoljar 2000). Auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) basiert auf funda-
mentalen Grundrechten in der Europäischen Union: dem Recht auf Privatsphäre und 
dem Recht auf den Schutz persönlicher Daten. Diese sind in der Charta der Grund-
rechte der EU verankert (Mondschein/Monda 2019, 56f.).
Die Fokussierung auf individuelle Rechte ist verknüpft mit der Idee, dass autonome 
Entscheidungen von einem rationalen, reflexiven Individuum getroffen werden, 
das unbeeinflusst von Anderen agiert (Faden/Beauchamp/King 1986, 7f.; Lomelino 
2015, 23ff.). Autonomie bedeutet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, unbe-
einflusst von der Umwelt Entscheidungen treffen zu können, die auf inhaltlichem 
Verständnis und persönlicher Willensbildung beruhen. Die unbeeinflusste, freie 
Entscheidung als Voraussetzung für informierte Einwilligung ist Ausdruck dieses 
Autonomieverständnisses. Das Primat autonomer Entscheidung in der Konzeption 
von Einverständniserklärungen hat dazu geführt, kollektiven Werten wie Reziprozi-
tät oder Solidarität, aber auch Ungleichheitsverhältnissen weniger Aufmerksamkeit 
zu schenken. Denn die Ausrichtung auf das Individuum ist nicht geeignet, kollektive 
Interessen oder gesellschaftliche Strukturen miteinzubeziehen (Sutrop/Lõuk 2020, 
230; Lomelino 2015, 39ff.). Kritik an diesem Zugang wird aus feministischer Per-
spektive vor allem in Bezug darauf geäußert, dass Individuen auf Grund der sozio-
kulturellen Kontexte, in die sie eingebettet sind, oft nur unfrei und unter Zwängen 
agieren können (Tronto 2008; Miller/Bell 2002, 56). In der feministischen Ethik 
wurde das Konzept einer individuellen und rationalen Autonomie hinterfragt und 
stattdessen ein relationales Autonomieverständnis entwickelt, das diese Beschrän-
kungen besser zu erfassen vermag (Mackenzie/Stoljar 2000). Die Ethics of Care 
(Gilligan 1982), eines der prominentesten Konzepte innerhalb feministisch-ethi-
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scher Debatten, bezieht gegenseitige Fürsorge und Verantwortlichkeiten in Bezie-
hungen in Debatten über moralisches Handeln mit ein (Bell 2014b, 80). Soziale 
Beziehungen, historische Kontexte, Normen und Institutionen werden in ihren Aus-
wirkungen auf Handlungsfähigkeit und Fähigkeit zur (relational-)autonomen Ent-
scheidung von Individuen reflektiert (Mackenzie/Stoljar 2000). Die Kritik an der 
ursprünglichen Konzeption, sich auf Erfahrungen weißer Mittelschicht-Frauen zu 
stützen, führte zur Entwicklung einer intersektionalen Ethics of Care (Hankivsky 
2014). Basierend auf dem von Crenshaw (1989) entwickelten Ansatz der Intersek-
tionalität begreift eine intersektionale Ethics of Care nicht Geschlecht als zentrale 
Analysekategorie, sondern denkt es mit anderen Differenzverhältnissen wie Klasse, 
Sexualität, Herkunft, (Dis-)Ability oder Alter zusammen (Collins 2017, 115).
Für Einverständniserklärungsprozesse lassen sich zwei zentrale Gedanken aus ei-
ner intersektionalen Ethics of Care ableiten: 1) Menschen treffen Entscheidungen 
nicht unabhängig und autonom, sondern im Kontext ihrer sozialen Beziehungen, 
Verantwortlichkeiten und in Machtverhältnissen, 2) informierte Einwilligung sollte 
so konzipiert sein, dass diese Beziehungen und relevanten Personen in den Prozess 
miteinbezogen werden können, 3) durch die Fokussierung auf Austausch und ge-
genseitige Bezugnahme wird informierte Einwilligung zu einem Prozess, an dem 
an unterschiedlichen Punkten verschiedene Personen teilhaben können (Osuji 2018, 
109). In der Sozialforschung wird das soziale Umfeld beispielsweise dann heran-
gezogen, wenn Personen an einer Studie teilnehmen, die als ‚vulnerabel‘ definiert 
werden, z.B. Menschen mit Lernschwierigkeiten (Carey/Griffiths 2010), aber auch, 
wenn Sozialstrukturen im Forschungsfeld eine Involvierung der Familie (Aaltonen 
2017) oder die Berücksichtigung der Peer-Group (Gallagher et al. 2010) sinnvoll 
erscheinen lassen.
Ein Einbezug sozialer Zusammenhänge soll nicht bedeuten, individueller Entschei-
dungsfreiheit weniger Bedeutung zuzumessen, sondern vielmehr, soziale Interde-
pendenzen, kollektive Prozesse und gesellschaftliche Strukturen miteinzubeziehen, 
die Individuen in ihrer Entscheidungsfähigkeit und in ihrem Reflexionsprozess be-
einflussen.
Einbezug von Kollektiven in Einverständniserklärungen: Auch größere Bezugssys
teme wie Interessensverbände, subkulturelle Gruppen oder Dorfgemeinschaften 
können bei der informierten Einwilligung eine Rolle spielen. Nicht nur als Aus-
tauschpartner für das Individuum, sondern auch bei Überlegungen, wie sich ein For-
schungsprojekt über das Individuum hinaus auf dessen soziales und gemeinschaft-
liches Umfeld auswirkt.
Konzepte wie „Community Consent“ (Xiaomei 2012), „Community Advisory 
Boards“ (Strauss et al. 2001) oder „Community Consultation“ (Dickert/Sugarman 
2005) beschäftigen sich mit dem Einbeziehen des sozialen Umfeldes von For-
schungsteilnehmenden. Dadurch werden verschiedene Dimensionen sozialer Be-
ziehungen im Prozess der Einwilligung in den Blick genommen. Diese Konzepte 
entsprechen damit auch einer Konsequenz, die sich aus der intersektionalen Ethics 
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of Care ergibt. Einerseits geht es bei einer Risiken-und-Nutzen-Kalkulation nicht 
nur um das Individuum selbst, sondern auch um die Gemeinschaft, in der das Indi-
viduum eingebettet ist (Leadbeater et al. 2006, 8). Andererseits geht es in manchen 
Fällen darum, tatsächlich das Einverständnis der Gemeinschaft einzuholen, um bei-
spielsweise Entscheidungsstrukturen einer Gemeinschaft auch anzuerkennen. Ein 
anschauliches Beispiel beschreiben Liboiron, Zahara und Schoot (2018), die einen 
„Community Peer Review“ umgesetzt haben: Vorläufige Forschungsergebnisse 
wurden mit betroffenen Personen aus der Region diskutiert und deren Haltung zu 
verschiedenen Aspekten des Forschungsprojektes, z.B. Schwerpunktsetzungen oder 
Kooperationen, dokumentiert und miteinbezogen. Den Forschenden ging es dabei 
um einen Eindruck von Zustimmung, Ablehnung und Einschätzung von Risiken sei-
tens der Community.
Community oder Collective Consent ist insbesondere dann notwendig, wenn die 
zuständigen Ethikkommissionen wenig Einsicht in die an der Forschung beteiligte 
Gemeinschaft haben, wie dies beispielsweise nach Hudson (2009) bei den Maori in 
Neuseeland der Fall ist. Gerechtigkeit, soziale und kulturelle Verantwortung, Re-
spekt für die Gemeinschaft, Vermeidung von Schaden oder auch Kompensationen 
für die Beteiligung an der Forschung sind Aspekte, die neben der individuellen Ebene 
auch auf der kollektiven Ebene diskutiert werden sollen (Hudson 2009). Neben einer 
positiven Bezugnahme auf die Community ist es ebenso relevant, auf restriktive 
Strukturen in Gemeinschaften zu achten. Leadbeater et al. (2006) illustrieren an-
hand der Frage, inwiefern Jugendlichen die Kompetenz zugesprochen wird, über 
ihre Beteiligung an einer Forschung selbst zu entscheiden, wie wichtig es ist, auch 
Barrieren innerhalb von Communitys zu erkennen (z.B. institutionelle Regelungen, 
sozioökonomische Marginalisierung oder die Rolle von Gatekeepern), die manchen 
Personen eine Beteiligung verunmöglichen.
Rolle gesellschaftlicher Machtverhältnisse: Bei der Betrachtung von informiertem 
Einverständnis im Kontext gesellschaftlicher Machtverhältnisse sind zwei Aspekte 
wesentlich: erstens die Beziehung von Zustimmung zu Ablehnung und zweitens 
Fragen der Repräsentation. Informiertes Einwilligen kann nur dann auf einer infor-
mierten Entscheidung basieren, wenn informierte Ablehnung möglich ist (Benjamin 
2016). Um die enge Verbindung zwischen Einwilligung und Ablehnung zu verdeut-
lichen, kann das Human Provenance Pilot Project des britischen Grenzschutzes aus 
dem Jahr 2009 herangezogen werden. Dieser veranlasste DNA-Tests, um Staats-
angehörigkeit zu überprüfen und Asylbetrug vorzubeugen. Auf die Kritik der Öf-
fentlichkeit und Wissenschaft am Zwangscharakter der DNA-Analyse betonten die 
Zuständigen, alle DNA-Proben seien freiwillig entnommen worden. Gleichzeitig ist 
jedoch einem offiziellen Protokoll zu entnehmen, dass die Verweigerung bei Ver-
dacht auf Betrug negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit im Asylverfahren 
haben kann (Benjamin 2016, 979). Die Betroffenen in diesem Beispiel sind also in 
ihrer Handlungs- und Entscheidungsmacht stark eingeschränkt, da eine informierte 
Ablehnung ihre Abschiebung begünstigen kann. Die Autorin veranschaulicht, dass 
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die scheinbare Freiwilligkeit der Zustimmung angesichts negativer Konsequenzen 
einer Ablehnung de facto nicht gegeben ist. Informierte Ablehnungen müssen so 
möglich sein, dass von Macht-Ungleichheitsverhältnissen betroffene Personen 
selbst – nicht Stellvertreter_innen, etwa aus Öffentlichkeit oder Wissenschaft – ihre 
Ablehnung zum Ausdruck bringen können, ohne Nachteile befürchten zu müssen 
(Benjamin 2016, 979-982).
Die angeführten Beispiele zeigen, dass vielfältige Einflüsse das Handeln von Men-
schen prägen. Somit ist die Frage zu stellen, wie eine ethisch verantwortliche For-
schungspraxis aussehen kann, die die Verwobenheit der Individuen in gesellschaft-
liche Strukturen anerkennt und deren Wirkmächtigkeit auf informierte Einwilligung 
versteht.
Wie die Repräsentation von Forschungsteilnehmenden sowie von deren Meinungen 
und Anliegen feministischen Ansprüchen gerecht werden kann, ist schon lange Teil 
feministischer Methodendiskussionen (Wilkinson/Kitzinger 1996; Preissle 2007). 
Aktuelle Debatten der postkolonialen Studien zeigen auf, dass auch wissenschaft-
liche Erkenntnisprozesse von den Nachwirkungen kolonialer Machtverhältnisse ge-
prägt sind (Smith 1999; Spivak 2008). Vorherrschende gesellschaftliche Ungleich-
heiten können durch wissenschaftliche Repräsentation reproduziert werden, zumal 
Forschungsteilnehmende meist kein Mitspracherecht haben, in welcher Form sie 
dargestellt werden. Wenn informiertes Einverständnis als Prozess verstanden wird 
und Subjekte, im Sinne der intersektionalen Ethics of Care, als in relationale Be-
ziehungen und gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet gesehen werden, ist nach 
Marco Marzano (2012, 452) auch zu fragen, was nach der Datenerhebung passiert. 
Die Frage der Repräsentation ist umso relevanter, wenn Forschungsteilnehmende ge-
sellschaftlich marginalisierten Gruppen angehören und von ungleichen Machtstruk-
turen betroffen sind, wie in einem Beispiel von Ruha Benjamin (2016) beschrieben: 
In einer Studie zur Genstruktur indigener Gruppen argumentierten die Forscher_in-
nen, dass sie die Genehmigung der institutionalisierten Ethikkommissionen erlangt 
und alle formalen Richtlinien für den Einwilligungsakt erfüllt hatten. Doch sie hat-
ten weder in den Prozess der Einwilligung noch in die Studie Vertreter_innen der 
Community („Community Councils“) einbezogen. Zudem stellten sie die betroffene 
Community in einer stereotypen Art dar, sodass zu befürchten ist, dass dies zu einer 
Verstärkung der Diskriminierung führen wird (Benjamin 2016, 974f.). Die Ethics 
of Representation, die Griffiths (2018) entlang von Gayatri Spivaks Thesen formu-
liert, bezieht koloniale Kontinuitäten in Gesellschaften und Erkenntnisprozessen mit 
ein. Die Repräsentation von (postkolonialen) Anderen hat Grenzen, weil die wis-
senschaftliche Repräsentation immer auch eine Selbstrepräsentation der Forschen-
den ist (Spivak 2008, 21f.). Möglichkeiten, wie Fragen der Repräsentation ethischer 
beantwortet werden können und Othering (das zum Anderen Machen) vermieden 
werden kann, sieht Griffith (2018) in der Hyper-Selbstreflexion (Kapoor 2004) der 
Forschenden. Dies meint nicht nur, die Ungleichheit hervorrufenden Verhältnisse in 
den Blick zu nehmen, sondern auch die eigene Involviertheit in und die Aufrechter-
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haltung von Machtverhältnissen sowie deren Einfluss auf ethische relevante Aspekte 
reflexiv und verantwortungsvoll zu befragen. 

Conclusio

Abschließend möchten wir einige konkrete Schlussfolgerungen für die Forschungs
praxis vorstellen, die sich aus den genannten theoretischen Überlegungen und Kri-
tikpunkten ergeben. Einverständniserklärungsprozesse aus der Perspektive feminis
tischer Sozialforschung und Ethik zu begreifen bedeutet, über den rechtlich-formalen 
Akt hinauszugehen und die konstituierenden Elemente von Einverständniserklä-
rungen – Kompetenz, Verständnis, Information, Freiwilligkeit und Autorisierung 
– während des Forschungsprozesses in Aushandlungen mit den Forschungsteil-
nehmenden regelmäßig zu aktualisieren. Als konsequente Weiterführung der Do-
kumentation von Einverständniserklärungen wäre es denkbar, diese Prozesse eben-
falls strukturiert zu erfassen, um den Prozess für sich und andere nachvollziehbar 
zu machen. Die sozialen Zusammenhänge in Einverständniserklärungen miteinzu-
beziehen entspricht einer feministischen Ethik, die das Subjekt relational-autonom 
begreift. Elemente wie Freiwilligkeit, Kompetenz oder Autorisierung werden nicht 
nur auf einer individuellen Ebene, sondern auch im Kontext sozialer Beziehungen 
– Unterstützungsstrukturen und Communitys – reflektiert, und diese können bei Be-
darf aktiv in den Einwilligungsprozess inkludiert werden. Zudem muss der Einfluss 
von sozialen Strukturen auf den Einwilligungsprozess reflektiert werden.
Anhand von Beispielen wurde illustriert, wie gesellschaftliche Ungleichheitsver-
hältnisse auf den Einwilligungserklärungsprozess einwirken. Einwilligungserklä-
rungen werden kompromittiert, wenn gesellschaftliche Machtverhältnisse die Ent-
scheidungsmacht einschränken. Für feministische Sozialforschung bedeutet eine 
feministische postkoloniale Ethik das Bemühen, bestehende Ungleichheiten nicht zu 
reproduzieren und in Bezug auf Einwilligungsprozesse zu reflektieren. Insbesondere 
für die Repräsentation von Forschungsteilnehmenden sind die Selbstreflexion eige-
ner Positionierungen, das Etablieren von gemeinsamen Diskussionen der Ergebnis-
darstellung mit teilnehmenden Individuen und Communitys bzw. das Einbeziehen 
verschiedener Positionen in der Ergebnisdarstellung mögliche Verfahrensweisen. 
Durch das Einbinden von Wissen aus den Communitys in den Einverständnisprozess 
ebenso wie in die Repräsentation wird der eigene Erfahrungshorizont erweitert und 
die Auswirkung struktureller Verhältnisse auf Individuen sowie die damit zusam-
menhängende Vulnerabilität besser verständlich und damit im Forschungsprojekt 
reflektierbar. Die Umsetzung informierter Einwilligung wird uns auch in Zukunft 
beschäftigen. Unser Artikel ist ein Beitrag, wie dies auf Basis postkolonialer femi-
nistischer Überlegungen aussehen kann.
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Anmerkungen

1	 Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes „Co-Designing Citizen Social Science for Col
lective Action (CoAct)“, gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 
2020 der Europäischen Union (CoAct, Vertragsnummer 873048).

2	 Wir verwenden in diesem Text die Begriffe Einverständniserklärung und Einwilligungserklä-
rung synonym. 

3	 „Informed consent is a basic ethical tenet of all research involving human subjects, including 
sociological research. Sociologists do not involve a human being as a participant in research 
without the informed consent of the participant or the participant’s legally authorized repre-
sentative, except as otherwise specified in these Ethical Standards“ (American Sociological 
Association 2018, 12).
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